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 Veröffentlicht am 31.07.1984

Norm

ABGB §812 A

Rechtssatz

Die Separation des Nachlasses hat die Wirkung, daß der Erbe selbst bei unbedingter Erbserklärung aus eigenem

Vermögen nicht mehr dem Separationsgläubiger haftet, dafür aber die Separationsmasse dem Zugri8 der

Separationsgläubiger gesichert bleibt.
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